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KURZFASSUNG 

 

 

Der Stadtrechnungshof Wien prüfte die von der Magistratsabteilung 29 zum ursprüngli-

chen Bericht "MA 29, Sicherheitstechnische Prüfung von Brücken in den Quellschutz-

gebieten Wildalpen und Weichselboden, Zl. KA V - 29-2/13" bekannt gegebene Maß-

nahmenbekanntgabe. Die Prüfung bezog sich ausschließlich auf den Inhalt der Empfeh-

lungen der Maßnahmenbekanntgabe und war somit keine umfassende Nachprüfung. 

 

Bei der Prüfung wurde insgesamt ein höherer Umsetzungsgrad im Vergleich zur Maß-

nahmenbekanntgabe festgestellt. Allerdings war erneut eine Empfehlung auszuspre-

chen, da bei den durch die Magistratsabteilung 29 erstellten statischen Berechnungen 

wesentliche Angaben fehlten. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Der Stadtrechnungshof Wien (ehemals Kontrollamt) unterzog die Maßnahmenbekannt-

gabe zur sicherheitstechnischen Prüfung der Brücken in den Quellschutzgebieten Wild-

alpen und Weichselboden einer Prüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmun-

gen nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung der geprüften Stelle 

mit. Die von der geprüften Stelle abgegebene Stellungnahme wurde berücksichtigt. All-

fällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht aus-

geglichen. 

 

1. Bekannt gegebener Umsetzungsstand 

Im Rahmen der Äußerung der Magistratsabteilung 29 wurde von der geprüften Einrich-

tung folgende Umsetzung in Bezug auf die ergangenen Empfehlungen bekannt gege-

ben:  

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen lt. Prüfung 

Anzahl Anteil an Gesamt 
in % 

Gesamt 4 100,0 

Umgesetzt 3 75,0 

In Umsetzung 1 25,0 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 

 

Die von der geprüften Einrichtung bekannt gegebenen Umsetzungen der Empfehlungen 

wurden im Bericht des Stadtrechnungshofes Wien am 14. Jänner 2015 veröffentlicht 

und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 21. Jänner 2015, 

Ausschusszahl 3/14 zur Kenntnis genommen. 

 

2. Umsetzungsstand laut Prüfungsergebnis 

Die Prüfung durch den Stadtrechnungshof Wien bezog sich ausschließlich auf den In-

halt der Empfehlungen lt. Maßnahmenbekanntgabe und war somit keine umfassende 

Nachprüfung.  
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Folgender Stand der Umsetzung der Empfehlungen wurde festgestellt: 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen lt. Prüfung 

Anzahl Anteil an Gesamt 
in % 

Gesamt 4 100,0 

Umgesetzt 4 100,0 

In Umsetzung - - 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 

 

Alle vier Empfehlungen waren nunmehr alle umgesetzt. Der bekannt gegebene Stand 

der Umsetzung stimmte bei drei Empfehlungen mit dem Prüfungsergebnis des Stadt-

rechnungshofes Wien überein bzw. war aufgrund der Zeitdifferenz zwischen Maßnah-

menbekanntgabe der geprüften Stelle und der Prüfung des Stadtrechnungshofes Wien 

bei einer Empfehlung bereits ein besserer Umsetzungsstand eingetreten. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die angesprochenen Übereinstimmungen bzw. Abwei-

chungen bei der Beurteilung des Standes der Umsetzungen (von der geprüften Einrich-

tung bekannt gegebene Umsetzungen "X"; vom Stadtrechnungshof Wien festgestellte 

Umsetzungen "O"): 

 
Empfehlungen umgesetzt in Umsetzung geplant nicht geplant 

Empfehlung Nr. 1 O X   

Empfehlung Nr. 2 X   O    

Empfehlung Nr. 3 X   O    

Empfehlung Nr. 4 X   O    

 

3. Bekannt gegebener Umsetzungsstand im Einzelnen versus Prüfungsergebnis 

In den nachfolgenden Punkten wird das Ergebnis der Prüfung des von der geprüften 

Einrichtung bekannt gegebenen Umsetzungsstandes im Einzelnen dargestellt. Dabei 

wurden die bisher erfolgten Empfehlungen, Stellungnahmen, allfällige Gegenäußerun-

gen sowie die Begründungen bzw. Erläuterungen der Maßnahmenbekanntgabe be-

rücksichtigt. 
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3.1 Empfehlung Nr. 1 

Es wären für jene bestehenden Brückenbauwerke, für die keine statischen Nachweise 

vorhanden sind, Bewertungen der Tragfähigkeit, Standfestigkeit und Gebrauchstaug-

lichkeit im Sinn der ONR 24008 durchzuführen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Derzeit werden für Objekte, bei denen statische Berechnungen nicht vorhan-

den waren, solche Berechnungen erstellt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Ergebnis der Prüfung des Stadtrechnungshofes Wien: 

Der von der geprüften Einrichtung bekannt gegebene Umsetzungsstand entsprach zum 

Zeitpunkt der Maßnahmenbekanntgabe dem Ergebnis der Prüfung. Zwischenzeitlich 

war ein besserer Umsetzungsstand eingetreten. 

 

Dem Stadtrechnungshof Wien wurde eine Liste aller von der Magistratsabteilung 29 

betreuten Objekte (Brücken, Stege etc.), welche sich in der Erhaltung der Magistratsab-

teilungen 31 und 49 befinden, übergeben. Dieser Liste konnte entnommen werden, 

dass nunmehr für alle diese Objekte statische Berechnungen vorliegen. Der Stadtrech-

nungshof Wien nahm eine stichprobenweise Einschau in die statischen Berechnungen, 

welche durch die Magistratsabteilung 29 bzw. Fremdfirmen erstellt wurden. Dabei war 

bei jenen durch die Magistratsabteilung 29 erstellten statischen Berechnungen zu be-

mängeln, dass diese teilweise weder ein Datum der Erstellung, Hinweise auf die für die 

Berechnung zugrunde gelegenen ÖNORMEN noch die Unterschrift der Erstellerin bzw. 

des Erstellers enthielten. Der Stadtrechnungshof Wien empfahl daher der Magistratsab-

teilung 29, die erstellten statischen Berechnungen entsprechend zu ergänzen und bei 

künftigen auf deren Vollständigkeit zu achten. 
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3.2 Empfehlung Nr. 2 

Aufgrund der vorhandenen Mängel und deren Auswirkungen auf die Standsicherheit 

und Gebrauchstauglichkeit der Kräuterhalsbrücke inkl. Anschlussbauwerk wären geeig-

nete Unterlagen zu erstellen, um der Magistratsabteilung 31 Entscheidungsgrundlagen 

für die Möglichkeit einer Sanierung bzw. eines Neubaues beider Bauwerke vorzulegen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Jahr 2012 wurden Unterlagen - Machbarkeitsstudie mit Ausführungsvari-

anten zum Neubau der Kräuterhalsbrücke und eine Tragfähigkeitsuntersu-

chung des Anschlussbauwerkes - erstellt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Ergebnis der Prüfung des Stadtrechnungshofes Wien: 

Der von der geprüften Einrichtung bekannt gegebene Umsetzungsstand entsprach dem 

Ergebnis der Prüfung.  

 

Dem Stadtrechnungshof Wien wurden die technische Beschreibung sowie der Vorent-

wurf mit Ausführungsvarianten zum Neubau der Kräuterhalsbrücke samt Kostenschät-

zung vom Dezember 2012 vorgelegt. Festgestellt wurde, dass in der Machbarkeitsstu-

die das Anschlussbauwerk nicht berücksichtigt wurde. Die Magistratsabteilung  29 teilte 

mit, dass das Anschlussbauwerk begutachtet und in die Prüfverpflichtung übernommen 

wurde. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass in weiterer Folge von einem Neubau der 

Kräuterhalsbrücke Abstand genommen wurde und der gesamte Holzbau des Objektes 

im Jahr 2013 erneuert bzw. verstärkt wurde, was mit einer Fotodokumentation belegt 

wurde. 

 

3.3 Empfehlung Nr. 3 

Es wären der Magistratsabteilung 31 die an der Kleinen Höllbrücke und Großen Höll-

brücke im Zuge der Begehungen festgestellten Mängel am Geländer und an den Holz-

bohlen zu melden, damit diese die erforderlichen Veranlassungen treffen kann.  
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Mängel wurden mit dem System SAP an die Magistratsabteilung 31 ge-

meldet. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Ergebnis der Prüfung des Stadtrechnungshofes Wien: 

Der von der geprüften Einrichtung bekannt gegebene Umsetzungsstand entsprach dem 

Ergebnis der Prüfung. Die Mängel wurden zwischenzeitlich durch die Magistratsabtei-

lung 31 behoben. 

 

3.4 Empfehlung Nr. 4 

Da die Nachrechnungen durch einen Ziviltechniker für die Große Höllbrücke und Kleine 

Höllbrücke z.T. auf Annahmen beruhen, wäre sicherzustellen, dass mit diesen keine 

großen Unsicherheiten verbunden sind, andernfalls wären ergänzende Überprüfungen 

und Beurteilungen der Ingenieurbauwerke im Sinn der ONR 24008 zu beauftragen und 

der Magistratsabteilung 31 als Entscheidungsgrundlage für die weitere Vorgangsweise 

vorzulegen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Sollte es sich aus Sicht der Magistratsabteilung 29 als erforderlich ergeben,  

vertiefende Untersuchungen anzustellen, werden diese selbstverständlich 

durchgeführt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Ergebnis der Prüfung des Stadtrechnungshofes Wien: 

Der von der geprüften Einrichtung bekannt gegebene Umsetzungsstand entsprach dem 

Ergebnis der Prüfung. Bei den Tragwerken wurde der gesamte Holzbau erneuert. Die 

Auflagerung der Träger auf den Widerlagern erfolgte mit Unterlagen aus Neopren oder 



StRH V - 29-1/15  Seite 9 von 9 

Stahlplatten. Die Widerlager wurden seitens der Magistratsabteilung 29 im Sinn des in 

ONR 24008 angeführten Vertrauensgrundsatzes bewertet, da sie langjährig unter Er-

probung standen und keine die Tragfähigkeit beeinflussenden Bauschäden aufwiesen.  

 

4. Zusammenfassung der Empfehlung 

Empfehlung Nr. 1: 

In den von der Magistratsabteilung 29 erstellten statischen Berechnungen fanden sich 

teilweise weder ein Datum der Erstellung, Hinweise auf die für die Berechnung zugrun-

de gelegenen ÖNORMEN noch die Unterschrift der Erstellerin bzw. des Erstellers. Da-

her wären die Berechnungen dementsprechend zu ergänzen und bei der Erstellung 

künftiger statischer Berechnungen auf deren Vollständigkeit zu achten (s. Pkt. 3.1). 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 29 

: 

Die Berechnungen im Zusammenhang mit der sicherheitstechni-

schen Prüfung wurden bereits entsprechend der Empfehlung er-

gänzt. 

 

Die Magistratsabteilung 29 wird in Zukunft vermehrt auf die Voll-

ständigkeit dieser Angaben achten. 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2015 


